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PRÄAMBEL

Satzungsbeschluss:
Die Stadt Memmingen erlässt aufgrund der §§ 1, 2, 8, 9 und 10 des 
Baugesetzbuchs und des Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung den 
Bebauungsplan "Allgäuer Straße West" (Plangebiet Nr. 102) als 
Satzung.

Rechtsgrundlagen:
Zugrunde liegen das Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungs- 
verordnung (BauNVO)  in der jeweils zu Beginn der Beteiligung nach § 
3 Absatz 2 sowie § 4 Absatz 2 BauGB gültigen Fassung.

ERKLÄRUNG DER PLANZEICHEN
Planungsrechtliche Festsetzungen:

1

1.01

1.02

2
2.01

Grundflächenzahl (höchstzulässig)

Geschossflächenzahl (höchstzulässig)

Zahl der Vollgeschosse - zwingend 

Zahl der Vollgeschosse - als Höchstgrenze

offene Bauweise 

abweichende Bauweise

Baugrenze

Baulinie

Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss (OK RFB EG in m über NN)

Fläche für Garagen, Stellplätze und Carports

von Bebauung freizuhaltender Bereich (Abstand Wald 30 m)

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

Verkehrsberuhigter Bereich

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für Versorgungsanlagen 

Elektrizität

Müllaufnahmepunkt

öffentliche Grünfläche

Ortsrandbegrünung

Parkanlage

Streuobstwiese

Spielplatz

Fläche für Wasserwirtschaft

Retentionsfläche

Fläche für Wald

Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit

Leitungsrecht entlang der Entwässerungsleitungen beidseitig jeweils 1,5 m

Baumpflanzung, Standortabweichung von 5 m 

Baumbestand, zu erhalten

Baumgruppen, zu erhalten

Bäume Entnahme

Ausgleichsfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Geschossigkeit

Abgrenzung unterschiedlicher Höhen und Geschossigkeit

Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmung

0,4 

o

a

H

M

2.03 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer Bestand

Maß in Meter

Bestandsgebäude (Wohnen) mit Hausnummmer

Bestandsgebäude teilweise mit Hausnummer

Gebäude Abbruch

Nutzungsschablonennummer

Nummerierung Gebäude

Privatweg 

Gehweg

Gehweg / Radfahren erlaubt

Personenaufzug

Treppen

Sitzstufenanlage

Bushaltestelle

Biotop, amtlich kartiert

Biotop-Nummerierung

Schutzstreifen zum Naturdenkmal

Naturdenkmal

Höhen Planung Treppenanlagen unten

Höhen Planung Treppenanlagen oben

Anbauverbot Allgäuer Straße (20 m)

Straßenbegleitgrün

Straßengestaltungslinie

Stellplätze öffentlich

Lärmschutzzone
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2.02 Örtliche Bauvorschriften:
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3 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

3.01 Art der baulichen Nutzung:
In den Baufeldern 1-7 wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. 
Zulässig sind Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 BauNVO. Die in Allgemeinen 
Wohngebieten nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen sind unzulässig. Ferienwohnungen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind 
unzulässig.
Das Baufeld 8 wird als „Sozialer Treffpunkt“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB festgesetzt.  

3.02 Maß der baulichen Nutzung:
Grundflächenzahl
Im Plangebiet ist in den Baufeldern 1-6 eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. Die 
GRZ darf hier durch Stellplätze mit Zufahrten, Zufahrten zu Garagen, Tiefgaragen sowie 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer GRZ von max. 0,8 überschritten 
werden.
Im Baufeld 7 ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Die GRZ darf hier durch Stellplätze mit 
Zufahrten, Zufahrten zu Garagen, Tiefgaragen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO bis zu 0,6 überschritten werden.

Geschossflächenzahl
Die Geschossflächenzahl (GFZ) liegt entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen 
für die Baufelder Nr. 1, 2 und 3 bei maximal 1,4, 
für die Baufelder Nr. 4, 5 und 6 bei maximal 1,2 und
für das Baufeld Nr. 7 bei maximal 0,6.

Geschosszahl/ Wandhöhe
Zulässig ist eine 1-, 2-, 3- und 4-geschossige Bebauung für die Wohngebäude entsprechend 
den zeichnerischen Festsetzungen. 

Folgende maximale Wandhöhen sind zulässig: 

allgemein im Plangebiet bei Festsetzung der Geschosszahl von
 I WH max. 3,75 m
III und  III WH max. 9,30 m
IV WH max. 12,30 m

im Baufeld 6 bei Festsetzung der Geschosszahl von
 I WH max. 3,75 m
III WH max. 9,75 m
IV WH max. 12,75 m

jeweils gemessen von der festgesetzten Höhe OK RFB EG (Oberkante Rohfußboden 
Erdgeschoss) bis zum Schnittpunkt der Gebäudeaußenwand mit der Unterkante der Attika 
bzw. des Geländers. Eine Abweichung bis zu 35 cm über und unter der festgesetzten OK RFB 
EG ist zulässig.

3.03 Bauweise:
In den Baufeldern Nr. 2, 4, 5, 6, 7 und 8 gilt die offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO.
In den Baufeldern Nr. 1 und 3 gilt die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO. Bei 
abweichender Bauweise dürfen Baukörper je nach festgesetzter überbaubarer 
Grundstücksfläche auch auf den Grundstücksgrenzen errichtet werden.

3.04 Überbaubare Grundstücksfläche:
Im Plangebiet werden maximal überbaubare Grundstücksflächen für Hauptgebäude durch 
Baugrenzen festgesetzt.
Balkone und Vordächer dürfen Baulinien und Baugrenzen bis max. 1,50 m überschreiten, 
sofern sie das Anfahren der Feuerwehr nicht behindern und max. 1/2 der Gebäudeseite 
einnehmen. Über angrenzenden Verkehrsflächen und Privatwegen dürfen Balkone und 
Vordächer nicht errichtet werden. 
Terrassen sind außerhalb der Baugrenze zulässig.

3.05 Abstandsflächen:
Generell gilt die Abstandsregelung nach Art. 6 BayBO.
Im Bebauungsplan bestehen für das Baufeld Nr. 1 verminderte Abstandsflächen von 3,00 m 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB für die Nordwände zum Nachbargrundstück hin.

3.06 Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen und Müllaufnahmepunkte:
Kleinere Nebenanlagen wie Geräteboxen sind im Plangebiet nur bis zu einer Größe von 2,5 m2 
zulässig. Ihre Anzahl ist auf eine Anlage pro Grundstück begrenzt. Die Anlagen sind mit 
Holzlatten zu verkleiden.

Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der dafür festgesetzten Flächen sowie zusätzlich 
innerhalb der Baugrenzen im Baufeld 7 zulässig.
Für Fahrradabstellplätze sind die Empfehlungen des Gestaltungsleitfadens zu beachten.

Tiefgaragen sind zulässig, außer im von Bebauung freizuhaltenden Bereich, im Schutzstreifen 
zum Naturdenkmal und in der Anbauverbotszone zur Allgäuer Straße.
Im Plangebiet sind Tiefgaragenzufahrten von den Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung zulässig. In den Baufeldern Nr. 1 und 7 sind Tiefgaragenzufahrten auch 
vom Privatweg zulässig.
Die Überdeckung der Tiefgaragen muss im Bereich unbebauter Grundstücksflächen mind. 
0,80 m betragen und ist zu begrünen. Bei Pflanzung von Bäumen und Solitärgehölzen auf 
Tiefgaragen ist pro Baum auf einer Fläche von 12 m2 ein fachgerechter Bodenaufbau von 
mind. 0,80 m vorzusehen.

Müllaufnahmepunkte sind nur an den in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten 
Standorten zulässig.

3.07 Lärmschutzmaßnahmen:
Im Plangebiet sind folgende Lärmschutzmaßnahmen durchzuführen:

L 1:  Lärmschutzbebauung und Baureihenfolge
Die Gebäude entlang der Allgäuer Straße (Gebäude Nr. 12, 13, 15, 19 und 20) sind als 
Lärmschutzbebauung auszubilden. Sie sind als Wohnbauten mit Laubengängen auszubilden. 
Die Schallbrücken zwischen den Gebäuden sind entweder mit Treppenhäusern (nur zw. 
Gebäude Nr. 19 und 20) oder mind. 2 Geschosse hohen Lärmschutzverglasungen zu 
schließen. Zwischen Gebäude Nr. 19 und 20 darf auch eine Lärmschutzverglasung errichtet 
werden. Das Schalldämm-Maß muss ≥ 25 dB betragen.
Die Baukörper parallel zur Allgäuer Straße (Gebäude Nr. 12, 13, 15, 19 und 20) müssen 
zeitlich vor Bezugsfertigkeit der Bebauung im Westen mindestens als Rohbau inklusive 
Fenster mit den maximal zulässigen Vollgeschossen errichtet sein.
Befreiungen von den Festsetzungen in L 1 sind möglich, wenn für die Bebauung mit 
Schallschutzfunktion ein schalltechnisch gleichwertiger Ersatz im Ergebnis eines 
entsprechenden Gutachtens geschaffen wird.

L 2:  Verkehrslärm
a) Außenwohnbereiche

Außenwohnbereiche wie Terrassen oder Balkone sind an den Fassaden mit 
Beurteilungspegel tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) von mehr als 59 dB(A) im 
allgemeinen Wohngebiet unzulässig. Die davon betroffenen Fassaden sind dem 
nachfolgenden Lageplanausschnitt zu entnehmen.

Eine Ausnahme ist möglich, soweit der erforderliche Schutzanspruch für Außenwohnbereiche 
durch vorgehängte Fassaden, verglaste Loggien oder vergleichbare Konstruktionen 
nachgewiesen wird, die die Einhaltung des Beurteilungspegels aus Verkehr von 59 dB(A) tags 
gewährleisten, oder wenn im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens die 
Einhaltung des Beurteilungspegels aus Verkehr von 59 dB(A) tags anderweitig nachgewiesen 
wird.
Im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die schalltechnische Eignung der 
nach L 2 a) vorgesehenen Konstruktion zur Einhaltung des Beurteilungspegels von 59 dB(A) 
tags aus Verkehr für die dahinter liegenden Außenwohnbereiche nachzuweisen.
Befreiungen von den Festsetzungen in L 2 a) sind möglich, wenn ein schalltechnischer 
Nachweis vorgelegt wird, in dem die Einhaltung des Beurteilungspegels von 59 dB(A) tags auf 
andere Art und Weise sichergestellt werden kann.

b) Schlaf- und Kinderzimmer
Für Schlaf- und Kinderzimmer sind im gesamten Plangebiet raumlufttechnische
Einrichtungen vorzusehen, die einen ausreichenden Luftwechsel nach den hierfür
einschlägigen Richtlinien und Normen gewährleisten.
Hinweis zum Lärmimmissionsschutz:
Befreiungen von den Festsetzungen in L 2 b) sind möglich, wenn ein schalltechnischer
Nachweis vorgelegt wird, in dem die Einhaltung des Beurteilungspegels von 45 dB(A)
nachts auf andere Art und Weise sichergestellt werden kann.

L 3:  Gewerbelärm
Die schutzbedürftigen Räume im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, in den 
Gebäuden sind zu den lärmabgewandten Fassadenseiten zu orientieren, an denen die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, von 
55dB(A) tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. 40 dB(A) nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, 
lauteste Nachtstunde) eingehalten werden.
Die jeweils von einer erforderlichen Orientierung betroffenen Fassaden sind dem 
nachfolgenden Lageplanausschnitt zu entnehmen.
Sofern eine entsprechende Grundrissorientierung nicht möglich ist, kann an den 
gekennzeichneten Fassaden der erforderliche Schutzanspruch auch durch nicht öffenbare 
Fenster bzw. nur zu Reinigungszwecken öffenbare Fenster oder vorgehängte Fassaden, 
verglaste Loggien bzw. vergleichbare Konstruktionen nachgewiesen werden, sofern hierdurch 
keine Aufenthaltsräume im Sinne der BayBO entstehen. Im Falle von baulichen Maßnahmen 
wie vorgehängte Fassaden, verglaste Loggien oder vergleichbare Konstruktionen müssen 
diese einen lichten Abstand zum jeweiligen Fenster der dahinter liegenden Aufenthaltsräume 
von mehr als 0,5 m aufweisen.
Für an den gekennzeichneten Fassaden dann mögliche Aufenthaltsräume sind eine 
lärmabgewandte Lüftungsmöglichkeit oder raumlufttechnische Einrichtungen vorzusehen, die 
einen ausreichenden Luftwechsel nach den hierfür einschlägigen Richtlinien und Normen 
gewährleisten.

4.02 Fassadengestaltung:
a) Außenwände

Außenwände der einzelnen Baukörper sind nach Material, Struktur und Farbe als
Einheit zu gestalten. Zulässig sind weiße Putzfassaden gem. Gestaltungsleitfaden
sowie holzverkleidete Außenwände. Nicht zulässig sind Zierputze und gemusterte
Putzarten.
Bei holzverkleideten Außenwänden muss die natürliche Holzstruktur erkennbar bleiben.
Es sind Farbpigmente im braunen Bereich zu verwenden.
Die Gebäude Nrn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25 und 27 müssen eine
holzverkleidete Außenwand erhalten und die Gebäude Nrn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16,
18, 20, 22, 24 und 26 müssen eine verputzte Außenwand erhalten.

b) Wandöffnungen
Wandöffnungen sind so anzuordnen, dass große zusammenhängende Wandflächen
erhalten bleiben. Der Anteil der Wandfläche einer Fassade gegenüber den Flächen der
Öffnungen soll überwiegen im Verhältnis 2:1.

c) Sockelgeschosse bei Tiefgaragen
Bei Tiefgaragen im Hangbereich sind die Sockelgeschossmauern mit einer vertikalen
Holzlattung zu verkleiden.  Die Lattenbreite ist auf max. 12 cm begrenzt, soll aber 4 cm
nicht unterschreiten. Es gelten dieselben Vorgaben für die Farbgebung wie für die
Holzfassaden. Es können vertikale Belichtungsschlitze in die Sockelfassade integriert
werden. Es wird auf den Gestaltungsleitfaden verwiesen.

d) Fassadenbegrünung
Für die Begrünung der Fassaden sind die Empfehlungen des Gestaltungsleitfadens zu
beachten.

4.03 Werbeanlagen:
Im gesamten Wohnquartier sind Werbeanlagen nicht zulässig. Ausgenommen sind die 
Erdgeschosszonen an der öffentlichen Platzfläche, wenn diese gewerblich genutzt werden. Für 
jeden Betrieb sind auf der Hausfront nur eine Werbeanlage und ein Ausleger in den 
Erdgeschosszonen zulässig. Es sind grundsätzlich nur Eigenwerbungen zulässig.

4.04 Einfriedungen:
Als Einfriedungen sind Hecken mit einer maximalen Höhe von 1,20 m allgemein zulässig. 
Stabgitterzäune oder Maschendrahtzäune sind nur in Verbindung mit Hecken jeweils mit einer 
maximalen Höhe von 1,20 m zulässig. Es ist ein Bodenabstand von 10 cm zu gewährleisten.
Im Plangebiet sind Stützmauern bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig, soweit diese sich 
aus der Geländesituation ergeben.

5 HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

5.01 Ortsdurchfahrt:
Der Geltungsbereich liegt im Verknüpfungsbereich der Ortsdurchfahrt Allgäuer Straße und 
somit außerhalb eines Erschließungsbereichs. Es gilt nach Art. 23 Abs. 1 BayStrWG ein 
Anbauverbot von 20 m gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke.

5.02 Abstand zur Dickenreiser Allee:
Östlich der Dickenreiser Allee ist eine Abstandsfläche einzuhalten, zudem gibt es eine 
Schutzgebiet-Puffer-Zone östlich und westlich der Dickenreiser Allee. Die im Plan dargestellten 
Nutzungen sind zulässig. 

5.03 Höhenlage der Wege, Straßen und Plätze:
Die Geländehöhen gemäß den Höhenplänen sind sowohl auf den öffentlichen wie auch 
privaten Wegen, Straßen und Platzflächen einzuhalten, nur geringfügige Abweichungen in der 
Größenordnung von 35 cm über und unter der Geländehöhe sind möglich.
Aufzüge für die Barrierefreiheit sind bis zu 5,00 m verschiebbar.

5.04 Abwasserbeseitigung, Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser:
Bei der Herstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Kanalisation sind insbesondere zur 
Verminderung von Rückstauereignissen die entsprechenden DIN-Normen zu 
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten.
Das auf privaten Flächen anfallende Oberflächen- bzw. Niederschlagswasser darf nicht in den 
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Das Niederschlagswasser muss ortsnah über Mulden 
versickert werden, soweit es nicht als Brauchwasser genutzt wird. Sollte die ortsnahe 
Versickerung nicht möglich sein, kann das Niederschlagswasser ausnahmsweise gedrosselt 
dem öffentlichen Regenwasser-System zugeführt werden.
Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen ist direkt dem öffentlichen 
Regenwasser-System zuzuführen; es wird über den Retentionsgraben bzw. die 
Retentionsmulde versickert.
Des Weiteren muss das Oberflächenwasser aus den öffentlichen Verkehrsflächen über 
Leitungen zu den Versickerungsflächen entlang der Allgäuer Straße geleitet werden.
Rigolen, Flächenversickerung und Mulden sind als Versickerungsanlagen nur zulässig, wenn 
die Sohle mindestens 1,0 m über dem mittleren höchsten Grundwasserstand (MHGW) liegt. 
Bei Bau und Bemessung der Anlagen sind die zur Zeit der Maßnahmendurchführung gel-tende 
Fassung der Niederschlagsfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die Technischen Regeln 
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 
(TRENGW) maßgebend. Sollten sich Einleitungen nicht im Rahmen der NWFreiV befinden, so 
ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Stadt Memmingen zu beantragen.

5.05 Grundwasser und Starkregenereignisse:
Bei der Herstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Kanalisation sind insbesondere zur 
Verminderung von Rückstauereignissen die entsprechenden DIN-Normen zu 
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten.

5.06 Kabelleitungen: 
Im Geltungsbereich verlaufen die 20-kV-Kabelleitungen M1070 und M1153 sowie mehrere 
1-kV-Kabelleitungen der LEW Verteilnetz GmbH. Der Schutzbereich sämtlicher Kabelleitungen
beträgt 1,00 m beiderseits der Trassen und ist von einer Bebauung sowie tiefwurzelnden
Bepflanzungen freizuhalten.
Das für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehene Grundstück Fl.-Nr. 1924 der Gemarkung
Memmingen wird von einer 110-kV-Freileitung der LEW Verteilnetz GmbH überspannt. Die
technische Schutzzone der 110-kV-Freileitung umfasst 6,50 m bzw. 10,00 m beiderseits der
Leitungsmittelachse. Bei der Pflanzauswahl auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1924/0 sind
ausschließlich langsam wachsende, niederwüchsige Bäume und Sträucher bzw. Stauden
auszuwählen, welche die von der LEW Verteilnetz GmbH vorgegebenen Unterwuchshöhen
nicht überschreiten.

5.07 Bodenfunde:
Bei Bodeneingriffen ist nicht auszuschließen, dass man auf Bodendenkmäler stößt. Der 
betroffene Personenkreis ist im Baugenehmigungsverfahren bzw. Anzeigeverfahren schriftlich 
auf die gesetzlichen Vorschriften nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz hinzuweisen.

5.08 Lärmschutz:
Fluglärm
Ausgehend von der Dokumentation der Lärmschutzbereiche für den Verkehrsflughafen 
Memmingen liegt ein Teilbereich des Plangebiets im Süden innerhalb der Tag-Schutzzone 2. 
Dort sind zur Tagzeit Beurteilungspegel von um die 56 dB(A) zu erwarten.
Für die Nachtzeit ist im Ergebnis der Messberichte zu den Fluglärm-Messstationen des 
Memminger Airports davon auszugehen, dass der Orientierungswert der DIN 18005 von 45 
dB(A) dem Grunde nach eingehalten ist. Soweit vereinzelt dennoch die 45 dB(A)-Grenze 
überschritten wäre, sind mit den erforderlichen Schallschutzmaßnahmen bezüglich des 
Straßenverkehrs die Raumluftanlagen betreffend gesunde Wohnverhältnisse in Bezug auf den 
Nachtschlaf gewährleistet.
Für die Bemessung des maßgeblichen Außenlärmpegels beim Schallschutznachweis zum 
Schutz gegen Außenlärm wird im Sinne einer Prognosesicherheit empfohlen, den Fluglärm für 
das gesamte Plangebiet mit einem Beurteilungspegel von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts 
zu berücksichtigen.
Für das Gebäude des Kindergartens sind erhöhte Schallschutzanforderungen im Sinne des § 4 
der zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (2. 
FlugLSV) einzuhalten.

Allgemeiner Hinweis zum Lärmimmissionsschutz
Es gelten grundsätzlich die Anforderungen der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau. Im 
Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die Einhaltung der Anforderungen 
der DIN 4109 zusammen mit den Antragsunterlagen für die Gebäude nachzuweisen.

5.09 Altlasten und Baugrund:
Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine 
erfassten Altlastverdachtsflächen bekannt.
Schädliche Bodenveränderungen konnten im Zuge der Baugrundbegutachtung insbesondere 
im Gehwegbereich entlang der Allgäuer Straße nachgewiesen werden. Hier zeigen sich in den 
vorhandenen ca. 0,2 m mächtigen kiesigen Auffüllungen unterhalb der Asphaltdecke und der 
Kiestragschicht des Gehweges erhebliche Schadstoffanreicherungen durch 
Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW). Es wird bei Erdarbeiten in dem Bereich eine 
Umweltbaubegleitung empfohlen.
Im Plangebiet ist sicherzustellen, dass mit MKW belastetes Kiesmaterial aus tieferen 
Bodenhorizonten nicht an die Oberfläche gelangt bzw. dort verbleibt. Belastetes Bodenmaterial 
ist, ggf. nach Haufwerkbeprobung gemäß LAGA PN98, fachgerecht zu entsorgen. 
Bei Verdacht auf Verunreinigungen des Oberbodens ist eine orientierende Untersuchung 
gemäß BBodSchV im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden-Mensch (direkter Kontakt) 
durchzuführen. Im verbleibenden Oberboden sind je nach planungsrechtlich zulässigem 
Nutzungsszenario die entsprechenden Prüfwerte einzuhalten. 
Auf allen verbleibenden unversiegelten Freiflächen, insbesondere in sensiblen Bereichen wie 
Kindertagesstätte und Kinderspielflächen, ist eine Oberbodenabdeckung mit nachweislich 
unbelastetem Bodenmaterial (Liefermaterial) vorzunehmen, das die Vorsorgewerte gemäß 
BBodSchV Anlage 1, Tabellen 1 und 2, einhält. Die Abdeckung ist in folgender Schichtdicke 
auszuführen: mindestens 30  cm in Wohngebieten und auf Kinderspielflächen, mindestens 
10  cm in Park- und Freizeitanlagen.

Für die Errichtung baulicher Anlagen wird auf den Grundwasserspiegel hingewiesen. 
Diesbezüglich wird auf die besonderen Anforderungen an die Statik und Auftriebssicherheit bei 
der Aufstellung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. 
Lagerbehälter für Heizöl) und auf Bauwerksabdichtungen hingewiesen.
Die Bauherren werden auf einen vorsorgenden Bodenschutz hingewiesen.
Für alle Bodenarbeiten gelten die technischen Regeln DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung 
und Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit-Verwertung von 
Bodenmaterial und Baggergut“ sowie DIN 18915 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau-Bodenarbeiten“.
Vorhandener Oberboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und 
Vernichtung zu schützen. Es wird eine Wiederverwendung des Bodenaushubes empfohlen.
Eine Bodenkundliche Baubegleitung wird empfohlen.

5.10 Biotope und Artenschutz:
Im Plangebiet liegen amtlich kartierte Biotope (MM-1104 TF001 und MM-1105 TF003).
Während der Bau- und Betriebsphase muss auf starke Außenbeleuchtung (Strahler) verzichtet 
werden. Für künftige Außenbeleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden 
(z.B. LED), die keine Lockwirkung auf Fledermäuse haben.
Um Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, müssen 
Abrissarbeiten, Baufeldräumungen und Gehölzbeseitigungen außerhalb der Schutzzeit von 
Fledermäusen und Vögeln erfolgen. Die Schutzzeit besteht zwischen dem 01.03. und  dem 
30.09.
Vor dem Abriss von Bestandsgebäuden sind diese auf das Vorkommen von Gebäudebrütern 
zu untersuchen.
Vor Fällung von Biotopbäumen ist eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchzuführen und 
mit dem Umweltamt abzustimmen. Ersatzquartiere für Vögel und Fledermäuse sind ebenfalls 
mit dem Umweltamt abzustimmen. Bei Ersatzpflanzungen sind gebietsheimische, 
standorttypische Baum- und Straucharten zu verwenden.
Vor Beginn der Bauzeit ist im Bereich der privaten Gärten zur Verhinderung des Einwanderns 
in die Baustelle ein Reptilienzaun aufzustellen. Dieser ist von einer Fachperson wöchentlich zu 
kontrollieren. Bei Erdbewegungen sind die Zauneidechsen zu beachten.
Um Störungen bei Nistvorbereitungen und Brutgeschäft zu vermeiden, sind die Arbeiten im 
Zeitraum von April bis August ausschließlich zwischen 6:00 Uhr morgens und 19:00 Uhr 
abends durchzuführen. 102
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Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 24.06.2024 die Aufstellung des Bebauungsplans 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.07.2024 im Satzungs- und 
Verordnungsblatt bekanntgemacht.
Die frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung sowie die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Absatz 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 
08.05.2025 hat in der Zeit vom 14.07.2025 bis 25.07.2025 stattgefunden.
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB in der Zeit vom 
xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx beteiligt.
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurde mit Begründung samt
Anlagen gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx im Internet
veröffentlicht und öffentlich ausgelegt. Die Stadt Memmingen hat mit Beschluss des Stadtrates
vom xx.xx.xxxx den Bebauungsplan gemäß § 10 Absatz 1 BauGB in der Fassung vom
xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen.

Memmingen, den Oberbürgermeister

Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 Absatz 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
Das Bebauungsplanverfahren ist ordnungsgemäß durchgeführt. 
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung mit Textteil vom xx.xx.xxxx wird hiermit 
ausgefertigt. Ihm ist die Begründung vom xx.xx.xxxx mit Umweltbericht samt Anlagen 
beigegeben.

Memmingen, den Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am xx.xx.xxxx gemäß § 10 Absatz 3 
Halbsatz 2 BauGB im Satzungs- und Verordnungsblatt bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Memmingen, den Oberbürgermeister

Stadt Memmingen
Bebauungsplan Nr. 102
Allgäuer Straße West 
Im Bereich zwischen dem Naturdenkmal der doppelzeiligen Lindenallee mit angrenzendem 
Waldstück (Fl.Nr. 1896 inbegriffen), der Allgäuer Straße (inbegriffen) und den Flurstücken Nr. 
1905, 1889 und 1890 der Gemarkung Memmingen.

Memmingen, den 27.11.2025 Planunterlage:  05/2024
Stadtplanung Maßstab:          1:500

i.A. Weißfloch

1958

1959

1938/2

1922 1922/1

1925
1924

1923

1920

1921

1924/2

M2

M1

M2

M3

Di
ck

en
re

is
er

 W
eg

G
rö

ne
nb

ac
he

r S
tr

aß
e

Ausgleichsfläche M  1:1000

Projekt 2025 1841 Seite 25 

8. Satzungsvorschlag für den Bebauungsplan

8.1 Baureihenfolge

Die Baukörper parallel zur Allgäuer Straße (Gebäude 12, 13, 15, 19 und 20) müssen zeitlich vor

Bezugsfertigkeit der Bebauung im Westen, mindestens als Rohbau inklusive Fenster mit den 

maximal zulässigen Vollgeschossen errichtet sein. 

Zudem sind die Gebäude 13 und 15 sowie 15 und 19 mit einer Wand mit Schallschutzfunktion

oder vergleichbar miteinander zu verbinden. Die Höhe der jeweiligen Maßnahme muss mindes-

tens 6 m über dem Geländefußpunkt liegen. Das Schalldämm-Maß muss ≥ 25 dB betragen.

8.2 Verkehrslärm 

8.2.1 Außenwohnbereiche 

Außenwohnbereiche, wie Terrassen oder Balkone sind an den Fassaden mit Beurteilungspegel,

tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) von mehr als 59 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet unzulässig. Die 

davon betroffenen Fassaden sind dem nachfolgenden Lageplanausschnitt zu entnehmen. 
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8.3 Gewerbelärm

Die schutzbedürftigen Räume im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau in den Gebäu-

den sind zu den lärmabgewandten Fassadenseiten zu orientieren, an denen die Immissions-

richtwerte der TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm von 55 dB(A), tags 

(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. 40 dB(A), nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, lauteste Nachstunde) 

eingehalten werden. 

Die jeweils von einer erforderlichen Orientierung betroffenen Fassaden sind dem nachfolgenden 

Lageplanausschnitt zu entnehmen. 

Bei der Anlage der Streuobstwiese und des Rodelhanges sind die Habitatsansprüche der 
Zauneidechse zu berücksichtigen.
In dem Schutzstreifen zur Dickenreiser Allee sind für die Gestaltung der Grundstücke 
Vorkehrungen zum Schutz der Bäume zu treffen, z.B. eine fachgerechte Sicherung von 
Stamm, Krone und Wurzelbereich.

5.11 Erschließungsbeiträge:
Es werden Erschließungsbeiträge nach Art. 5a KAG i. V. m. §§ 127 ff. BauGB und 
Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen erhoben.

5.12 Einsichtnahme Unterlagen:
Die im Bebauungsplan erwähnten Regelwerke, Gutachten und sonstigen Unterlagen können 
währen der Dienststunden in den jeweiligen Fachämtern der Stadt Memmingen eingesehen 
werden.

5.13 Planunterlagen:
Die folgend aufgeführten Planunterlagen sind Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 102 
„Allgäuer Straße West“: Planzeichnung mit Textteil, Begründung und Umweltbericht. 
Die folgend aufgeführten Unterlagen sind Anlagen des Bebauungsplans: Gestaltungsleitfaden, 
geotechnisches Gutachten, artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, schalltechnische 
Untersuchungen (2016, 2019, 2025), Feuerwehrplan und Rahmenplan.
Nach Rechtskraft wird dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beigefügt.

Plangebiet "Allgäuer Straße West" Übersicht Baufelder mit Baufeldnummern M  1:2000

M2

M1

M3 Entwicklung artenreiche Säume und Staudenfluren, frisch bis mäßig 
trockener Standort

Entwicklung artenarmes Extensivgrünland

Entwicklung Streuobstbestand mit extensiv genutztem Grünland, mittlere 
bis alte Ausprägung

Baufeldnummer 

Baufeldgrenze

Ausnahmen von den genannten Regelungen sind möglich, wenn die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, von 55 
dB(A) tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. 40dB(A) nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, lauteste 
Nachtstunde) für allgemeine Wohngebiete anderweitig nachgewiesen wird.
Im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die schalltechnische Eignung der 
nach L 3 vorgesehenen Konstruktion zur Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm für allgemeine Wohngebiete für die dahinter liegenden schutzbedürftigen Räume 
nachzuweisen.
Befreiungen von den Festsetzungen in L 3 sind möglich, wenn ein schalltechnischer Nachweis 
vorgelegt wird, dass die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm, 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, von 55 dB(A) tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 
bzw. 40 dB(A) nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, lauteste Nachtstunde) auf andere Art und
Weise sichergestellt werden kann.

3.08 Abgrabungen und Aufschüttungen:
a) Geländehöhen

Höhenunterschiede zwischen Nachbargrundstücken sind auf dem eigenen Grundstück
weich zu verziehen.

b) Abgrabungen und Aufschüttungen an Gebäuden
Abgrabungen, zur Belichtung von Kellergeschossen, sind zulässig, wenn sie max. 1/3
der Gebäudeseite einnehmen. Sonstige Abgrabungen und Aufschüttungen an
Gebäuden sind zulässig, soweit diese sich aus der Geländesituation ergeben, nicht
tiefer bzw. höher als 1,50 m unter bzw. über dem natürlichen Gelände angelegt sind
und max. 1/3 der Gebäudeseite einnehmen.

3.09 Grünflächen und private Wegflächen:
a) Die privaten Grundstücksflächen sind als Grünflächen gärtnerisch anzulegen und

dauerhaft zu unterhalten. Befestigte Flächen sind wasserdurchlässig zu gestalten.

b) Für die im Feuerwehrplan entsprechend gekennzeichneten Flächen muss die
Befahrbarkeit der Flächen für die Feuerwehr sichergestellt werden. Bei der Wahl der
Befestigung sind die Versickerungsfähigkeit und ein hoher Grünanteil zu
berücksichtigen (Rasenliner o.ä.).

c) Private Wegeflächen auf den unbebauten Grundstücken sind einheitlich im gesamten
Wohnquartier mit den gleichen hellgrauen Werkbetonsteinen gem. Gestaltungsleitfaden
auszuführen wie in den öffentlichen Straßen-, Platz- und Wegeflächen.

d) Baumpflanzungen
- mindestens 50 % der unbebauten Grundstücksfläche ist zu bepflanzen.
- je 250 m² angefangene Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum mit einem
Stammumfang von mind. 18 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, anzupflanzen lt.
Pflanzempfehlungsliste der Stadt Memmingen. Die Lage der Bäume im Grundstück ist
variabel. Die angepflanzten Bäume sind dauerhaft zu unterhalten.
- Erst- und Ersatzpflanzungen sind mit der Stadt Memmingen abzustimmen.
- im Nordwesten des Plangebiets ist eine Streuobstwiese gemäß Planzeichnung
anzupflanzen.
- Stein- und Schottergärten sind nicht zulässig.
- es gilt im Plangebiet jeweils zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung die aktuelle
Baumschutzverordnung der Stadt Memmingen.

e) Die Gestaltung der geplanten Freianlagen auf den unbebauten Grundstücksteilen ist in
einem Freianlagenplan als Bestandteil des Antrags zur Baugenehmigung darzustellen.

3.10 Kompensationsmaßnahmen:
Zum ökologischen Ausgleich der durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffsfolgen sind 
folgende Kompensationsmaßnahmen auf einer rund 7.560 m² großen Fläche des Grundstücks 
Fl.-Nr. 1924 der Gemarkung Memmingen durchzuführen:

Vorab:  Vorbereitende Maßnahmen
- Aushagerung der gesamte Fläche für ca. 5 Jahre: Mahd mind. 3 x pro Jahr inkl. Abfuhr
des Mähguts, Verzicht auf Düngemittel

M 1:  Entwicklung Streuobstbestand mit extensiv genutztem Grünland, mittlere bis alte 
Ausprägung

- Initiale Ansaat-Streifen mit Regiosaatgut (UG 17 Südliches Alpenvorland, artenreiche
Blühmischung mit mind. 50 % Kräuteranteil), Saatstreifen Breite ca. 2,50 m in Abstand
von 5,00 m quer zur Hangneigung
- Pflanzung verschiedener, standortgerechter Obstbäume (3xv mDb StU 12-14),
Pflanzabstand ca. 10,00 m
- Mahd: 2 x pro Jahr inkl. Mähgutabfuhr (Juni, August), ggf. zeitlich und räumlich
versetzte Mahd und Abräumen Mähgut nach 2-3 Tagen, bei Bedarf ein zusätzlicher 
Mahdtermin im Mai
- Alternativ: Stoßbeweidung (Einzäunung der Obstbäume erforderlich)
- Verzicht auf Dünger und Pflanzenschutzmittel

M 2:  Entwicklung artenarmes Extensivgrünland
- Initiale Ansaat-Streifen mit Regiosaatgut (UG 17 Südliches Alpenvorland, artenreiche
Blühmischung mit mind. 50 % Kräuteranteil), Saatstreifen Breite ca. 2,50 m in Abstand
von 5,00 m quer zur Hangneigung
- Mahd: 2 x pro Jahr inkl. Mähgutabfuhr (Juni, August), ggf. zeitlich und räumlich
versetzte Mahd und Abräumen Mähgut nach 2-3 Tagen, bei Bedarf ein zusätzlicher 
Mahdtermin im Mai
- Alternativ: Stoßbeweidung (Einzäunung der Obstbäume erforderlich)
- Verzicht auf Dünger und Pflanzenschutzmittel

M 3:  Entwicklung artenreiche Säume und Staudenfluren, frisch bis mäßig trockener Standort
- Ansaat mit Regiosaatgut (UG 17 Südliches Alpenvorland), Mischung mit geeigneten,
standortgerechten Kraut- und Staudenarten mit mind. 50 % Kräuteranteil, Breite ca.
5,00 m
- Mahd alle 2-3 Jahre, zeitlich und räumlich versetzt
- Bei angrenzender Beweidung Schutz durch Zaun

4 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

4.01 Dachgestaltung:
a) Dachform

Die Dächer von Hauptgebäuden und Nebenanlagen sind als begrünte Flachdächer mit
einer Dachneigung bis max. 7° auszuführen. Die Substratstärke beträgt mindestens 10
cm.

b) PV-Anlagen und sonstige Dachaufbauten
Alle Hauptgebäude sind mit mindestens 50 % der Fläche mit Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie (PV-Anlagen) auszustatten.
Dachaufbauten sind im Baugebiet neben den verbindlich vorgegebenen Anlagen zur
Nutzung von Sonnenenergie (PV-Anlagen) nur in Form von Kaminen und anderen
haustechnisch bedingten Anlagen zulässig.
PV-Anlagen und Dachaufbauten dürfen max. 1,20 m hoch sein, gemessen über der
Dachhaut.
Der Abstand der Dachaufbauten zur Außenkante Dachrand muss mind. den Wert der
Höhe 2h des Dachaufbaus betragen.
Bei PV-Anlagen ist ein Abstand zur Außenkante von 1,00 m einzuhalten.

c) Dachterrassen, Attika
Bei 3-geschossigen Gebäudeteilen, die an 4-geschossige Gebäudeteile angebaut sind,
sind Dachterrassen zugelassen. Sie sind über Ausgänge von den 4-geschossigen
Gebäudeteilen zu erschließen.
Im Bereich der Dachterrassen sind Hochbeete zulässig. Sie unterliegen den
Anforderungen wie die Dachaufbauten.
Die Außenwände sind mit einer gemauerten Attika von max. 0,30 m über dem
Flachdach hochzuziehen. Bei Dachterrassen ist ein Füllstabgeländer mit max. 0,90 m
ab der begehbaren Oberfläche zulässig.

Feuerwehrplan
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